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Sitzung:  II/16a Sondersitzung  
ASU/2009/020 

 Sitzungstag:  Dienstag, den 23.06.2009 

 Sitzungsort:  Ratssaal des Alten 
Seminars, Lüdenscheider 

 Beginn:  16:30 Uhr 

 
 
TAGESORDNUNG 
 
1. Öffentliche Sitzung 
1.1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
1.1.1. Verpflichtung sachkundiger Bürger und Einwohner 
1.1.2. Einwohnerfragestunde 
1.1.3. Anerkennung der Tagesordnung 
1.2. Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 
1.3. Genehmigung von Dringlichen Entscheidungen gemäß § 60 Abs. 2 GO NW 
1.4. Beschlüsse 
1.5. Empfehlungen an den Haupt- und Finanzausschuss 
1.6. Empfehlungen an den Rat 
1.6.1. Bebauungsplan Nr. 39 Gaulbach - Ost 

1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteili-
gung 
2. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der öffentlichen Ent-
wurfsauslegung 
3. Beschluss als Satzung 
Vorlage: V/2009/499 

1.7. Anfragen 
1.8. Anträge 
1.9. Mitteilungen 
1.10. Verschiedenes 
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Stadt Wipperfürth 

 
 

AA  NN  WW  EE  SS  EE  NN  HH  EE  II  TT  SS  LL  II  SS  TT  EE  
 

zur Sitzung des II/16a Sondersitzung, 
am 23.06.2009 

von 16:30 Uhr bis 16:42 Uhr 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
 Bongen, Hermann-Josef   

Ratsmitglieder 
 Büchler, Willi   
 Clemens, Beate   
 Funke, Jürgen   
 Gottlebe, Joachim   
 Kohlgrüber, Gerd   
 Koppelberg, Harald Vertretung für Herrn Wolfgang 

Virchow 
 Kremer, Stephan   
 Schmitz, Andreas Vertretung für Herrn Christoph 

Goller 
 Stein, Günter   
 Weingärtner, Bastian Vertretung für Frau Margit A-

hus 

sachkundige Bürger 
 Müller, Hans-Peter   

beratende Mitglieder 
 Pehlke, Michael Dr.   

Verwaltungsvertreter/in 
 Albrecht, Hartmut   
 Barthel, Volker   
 Funcke, Claus   
 Siebenmorgen, Klaus   

Schriftführer/in 
 Leiter, Karin   
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Entschuldigt fehlen: 
 

Ratsmitglieder 
 Ahus, Margit   
 Gehle, Lorenz   
 Grolewski, Joachim   
 Grüterich, Norbert   
 Mederlet, Frank   
 Schüler, Heinz   

sachkundige Bürger 
 Goller, Christoph   
 Virchow, Wolfgang   

Verwaltungsvertreter/in 
 Hackländer, André   
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1 Öffentliche Sitzung 
  

 
  
  
  
  
1.1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfä-

higkeit 
  

Ausschussvorsitzender Herr Bongen stellt fest, dass zur heutigen Sitzung form- 
und fristgerecht eingeladen wurde und dass der Ausschuss beschlussfähig ist. 
 
 
 

  
  
  
  
1.1.1 Verpflichtung sachkundiger Bürger und Einwohner 
  

entfällt 
 
 

  
  
  
  
1.1.2 Einwohnerfragestunde 
  

Der anwesenden Öffentlichkeit wurde Gelegenheit gegeben Fragen an den Aus-
schuss zu richten, hiervon wurde kein Gebrauch gemacht. Auch schriftliche Fra-
gen wurden vor der Sitzung nicht eingereicht. 
 
 
 

  
  
  
  
1.1.3 Anerkennung der Tagesordnung 
  

Die Tagesordnung wird in der Fassung der Einladung anerkannt.  
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1.2 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 
  

entfällt 
 
 

  
  
  
  
1.3 Genehmigung von Dringlichen Entscheidungen gemäß § 60 Abs. 2 

GO NW 
  

entfällt 
 
 

  
  
  
  
1.4 Beschlüsse 
  

 
  
  
  
  
1.5 Empfehlungen an den Haupt- und Finanzausschuss 
  

 
  
  
  
  
1.6 Empfehlungen an den Rat 
  

 
  
  
  
  
1.6.1 Bebauungsplan Nr. 39 Gaulbach - Ost 

1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeiti-
gen Beteiligung 
2. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der öffentli-
chen Entwurfsauslegung 
3. Beschluss als Satzung 
Vorlage: V/2009/499 

  
Auf Nachfrage von Ratsherr Koppelberg, ob die Anzahl der Stellplätze für das 
Bauvorhaben ausreichend sind, erklärt Herr Eckert, Büro Planwerk, anhand des 
Bebauungsplanes die ausgewiesenen privaten und öffentlichen Stellplätze. Herr 
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Barthel ergänzt, dass im Baugenehmigungsverfahren die Anzahl der notwendi-
gen Stellplätze abschließend geprüft werde. 
 
 
 

 1.  Abwägung der in der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 
4 Abs. 1 BauGB (Behörden, Träger öffentlicher Belange) eingegange-
nen Stellungnahmen  

 
 Die im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 01.04.2009 unter 

Punkt 1.4.2 vorgenommene Abwägung der Stellungnahmen der frühzeitigen 
Beteiligung (siehe Anlage 2 = Auszug aus den Niederschriften) wird be-
schlossen. 

 
 
 
2. Abwägung der in der öffentlichen Auslegung des Entwurfs gemäß § 3 

Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
 
 Schreiben Nr. 1 zweier Bürger vom 05.06.2009 
 

Teilanregung 1: Durch die Nachverdichtung entsteht eine massive, nüch-
terne und komplexe bauliche Anlage, die durch ihr negatives Bild die hohe 
vorhandene Wohnqualität des städtebaulichen Umfeldes erheblich beein-
trächtigt. Um entsprechende Planüberarbeitung wird gebeten 
 

********** 
Der Bebauungsplan sieht für die Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbe-
stimmung Seniorenzentrum überwiegend eine Grundflächenzahl GRZ von 
0,4 vor. Dies entspricht der Obergrenze für die Bestimmung des Maßes der 
baulichen Nutzung für Allgemeine Wohngebiete der Baunutzungsverord-
nung (§ 17 BauNVO). Im Bereich der noch nicht überbauten Gemeinbe-
darfsflächen (Erweiterungsflächen des Seniorenzentrums) entsteht durch 
die Einbeziehung des Bestandes in die Neubau- und Erweiterungsflächen 
und den damit verbundenen geänderten Zuschnitt der Baugebiete (Trennli-
nie zwischen dem zweigeschossig ausgeführten bestehenden Pflegetrakt 
und dem östlich angrenzenden dreigeschossigen Bereich) die Notwendig-
keit, die Grundflächenzahl auf 0,5 anzuheben, um sowohl den Bestand pla-
nungsrechtlich abzubilden als auch die in dieser Form städtebaulich gewoll-
te, auf die Fläche und nicht auf die Höhe abzielende Neubebauung zu er-
möglichen. Die Neubebauung ist in der Höhenentwicklung auf zwei Vollge-
schosse und ein zurückversetztes, in der Kubatur nachrangig in Erschei-
nung tretendes Staffelgeschoss beschränkt. Auch das vom Sonnenweg ab-
gewandte Wohnheimgebäude im GBF5 (sogenanntes Gebäude 8) kann mit 
einem am Sonnenweg in der Kubatur nachrangig wahrnehmbaren zurück-
gesetzten Staffelgeschoss erweitert werden.  
Insgesamt werden gegenüber dem Ursprungsplan die Bauflächen und die 
Anzahl der Vollgeschosse reduziert. Das Maß der baulichen Nutzung ist der 
hier bestehenden Innenstadtrandlage und dem bebauten Umfeld angemes-
sen und städtebaulich verträglich; der von Freiflächen geprägte Charakter 
des Geländes des Seniorenzentrums bleibt erhalten.  

  Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Teilanregung 2: Der Wegfall fast aller Grünflächen zu Gunsten von Neu-
bauten und Stellplatzflächen und der damit verbundene Verlust von wun-
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derschönen großen alten Laubbäumen, Büschen und Sträuchern wirkt sich 
negativ auf das äußere Erscheinungsbild des gesamten Quartieres aus und 
schmälert die Wohn- und Lebensqualität. Die größtmögliche Erhaltung der 
vorhandenen Grünflächen und des vorhandenen Baumbestandes wird an-
geregt. 
 

********** 
Der weit überwiegende Teil der Freiflächen auf dem Gelände des Senioren-
zentrums wird von der Planung nicht berührt. Das schließt insbesondere die 
Grünflächen mit nennenswertem Baumbestand am Sonnenweg ein (s. Teil-
anregung 1). Für die nicht bebauten Grundstücksflächen werden zudem 
Maßnahmen zur Durchgrünung festgesetzt. 
Aus städtebaulicher Sicht zieht die Inanspruchnahme von unbebauten und 
überwiegend rasenbewachsenen Freiflächen innerhalb der Baugebiete kei-
ne erhebliche Veränderung des Gebietscharakters einer Innenstadtrandlage 
nach sich. Die neuen Stellplatzflächen werden zudem zur Straße hin durch 
dichte Heckenplanzungen eingegrünt.  Der tatsächlich erhaltenswerte 
Baumbestand wird planungsrechtlich gesichert. Besonders der landschafts-
ökologisch hochwertige und das Erscheinungsbild des Quartieres prägende 
Baumbestand und die Ufervegetation am Gaulbach werden als zusammen-
hängender Lebensraum durch die Festsetzung des Bebauungsplanes erhal-
ten und sind von potentiellen Baumaßnahmen nicht ursächlich betroffen. 
Die Nachverdichtung dieser Innenstadtrandlage ist angesichts der städte-
baulichen Ziele (Sicherung und Erweiterung des Seniorenzentrums) und 
des allein durch den Gaulbachgrünzug erheblichen Durchgrünungsgrades 
des gesamten Plangebietes städtebaulich vertretbar und erwünscht.  

  Der Anregung wurde bereits gefolgt. 
 
 
Schreiben Nr. 2 des Fachbereiches II der Stadt Wipperfürth vom 05.06.2009
 
Teilanregung 1: Das Staffelgeschoss im GBF2 springt im Bereich des Stra-
ßenknicks nur sehr gering zurück. Hier sollte das Maß von 1 m nicht unter-
schritten werden. 
 

********** 
Der Abstand zwischen vorderer Baugrenze und der Baugrenze des Staffel-
geschosses beträgt an der engsten Stelle 1,6 m.  

Der Anregung wurde bereits gefolgt. 
Teilanregung 2: Im Bereich der Einmündung des Sonnenweges in die 
Straße Herbstmühle ist der Umbau der bestehenden Kanalisation geplant. 
Im Zuge dieses Umbaus ist eine neue offene Einleitstelle geplant, die Re-
genwasser aus einem Regenwasserkanal in den Gaulbach führt. Die ent-
sprechenden Flächen sind von jedweder Nutzung freizuhalten und mit ei-
nem Leitungs- und Gehrecht zu sichern. 
 

 
********** 

Für diese sehr kurzfristig bekannt gewordenen Planabsichten fehlt – soweit 
erkennbar – eine Prüfung von Alternativen, die u.a. die Lage der Einleitstelle 
und die Art der Leitungsführung betreffen und möglicherweise eine nachfol-
gende Nutzung als Stellplatzflächen weniger stark beeinträchtigen. Die Nut-
zung als Stellplatzfläche im angesprochenen Bereich ist angesichts der 
Parkraumengpässe am Sonnenweg städtebaulich von hohem Rang. 
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Es besteht zudem ein Abstimmungsbedarf mit den Grundeigentümern 
(EWK-Stiftung) bezüglich der Flächenverfügbarkeit sowie – soweit bekannt 
– die erforderliche wasserrechtliche Genehmigung. 
 
Solange die angesprochenen Gesichtspunkte einer weiteren Klärung bedür-
fen, wird die Stellplatzflächenausweisung beibehalten. Dadurch soll eine 
Verzögerung im Aufstellungsverfahren dieses Bebauungsplanes verhindert 
werden.  
 
Grundsätzlich ist die geplante Einleitstelle städtebaulich vorstellbar. Es be-
leibt zu klären, ob dann ein Ersatz für möglicherweise wegfallende Stellplät-
ze gefunden werden muss. Die angeregten Festsetzungen zu einer Einleit-
stelle können nach Klärung der offenen Fragen zum Beispiel im Rahmen 
eines vereinfachten Änderungsverfahrens planungsrechtlich umgesetzt wer-
den. 

  Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
 

Weitere Schreiben  
 
• Schreiben Nr. 3 des Oberbergischen Kreises vom 05.05.2009  
• Schreiben Nr. 4 der Bergische Energie- und Wasser-GmbH BEW vom 

15.05.2009 
• Schreiben Nr. 5 der Unitymedia NRW GmbH vom 26.05.2009 
• Schreiben Nr. 6 des Landesbetrieb Straßenbau NRW Straßen.NRW 

vom 04.06.2009 
 
Die vorgenannten Schreiben enthalten weder erstmalig vorgebrachte Hin-
weise noch Anregungen und bedürfen keiner Abwägung.  

 
 
 Weitere Stellungnahmen der Behörden, der Träger öffentlicher Belange und 

der Öffentlichkeit, die abwägungsrelevant sind oder Hinweise enthalten, 
sind nicht eingegangen. 

 
 
 
 
3. Beschluss als Satzung 
 
 Der Bebauungsplan Nr. 39 Gaulbach - Ost bestehend aus dem Planteil und 

den textlichen Festsetzungen wird gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung mit 
der dazugehörigen Begründung beschlossen.  

 
 
 
 
 
 
 

 einstimmig 
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1.7 Anfragen 
  

 
  
  
  
  
1.8 Anträge 
  

 
  
  
  
  
1.9 Mitteilungen 
  

 
  
  
  
  
1.10 Verschiedenes 
  

 
  
  
  
  
 
 
 
   

Hermann-Josef Bongen 
- Vorsitzende/r 

 Karin Leiter 
-Schriftführer/in- 

 
 


